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1. Übersicht 

 
Abb. 1: Areal Dreispitz Nord. Luftbild. Quelle: Herzog & de Meuron, 2018 

 
Das rund 50 Hektaren grosse Dreispitz-Areal im Osten des Quartiers Gundeldingen befindet sich 
in einem Strukturwandel. Das ab 1898 als Lagerplatz genutzte Gelände entwickelte sich über die 
Jahre zu einem Industrie- und Gewerbegebiet. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts lösen Dienst-
leitungsnutzungen langsam die gewerblichen Nutzungen ab. Die Eigentümerin, die Christoph Me-
rian Stiftung, steuert die Transformation nach einem Entwicklungskonzept in Teilgebieten. Als ers-
tes Teilgebiet auf baselstädtischem Boden steht das Geviert Dreispitz Nord im Fokus. Das Areal 
Dreispitz Nord schliesst das Industrie- und Gewerbeareal gegen Norden ab. Es beherbergt das 
Einkaufszentrum MParc, den Bau- und Gartenfachmarkt OBI sowie weitere Gewerbebetriebe. 
 
Zusammen mit der grössten Baurechtnehmerin im Dreispitz Nord, der Genossenschaft Migros Ba-
sel, lotete die Christoph Merian Stiftung 2015 mit einer Machbarkeitsstudie das Entwicklungspo-
tential aus. Gestützt auf die Erkenntnisse der Studie und der bekannten Anliegen und Bedürfnisse 
des Quartiers wurde 2017 ein städtebaulicher Studienauftrag durchgeführt. Ziel des Verfahrens 
war, ein Konzept für die Transformation des Areals zu finden. Dabei sollte das Areal zu einem 
lebendigen Stadtteil mit einem substantiellen Anteil Wohnen transformiert, die Weiterentwicklung 
des MParc sichergestellt und ein grosszügiger öffentlicher Grün- und Freiraum geschaffen werden.  
 
Der Vorschlag von Herzog & de Meuron überzeugte das Beurteilungsgremium. Der Entwurf schafft 
es, die scheinbar widersprüchlichen Ansprüche an eine sehr hohe Dichte mit jenen einer hochfre-
quentierten Detailhandelsstruktur und qualitativ hochwertigen Freiräumen für das Quartier zu ver-
binden. In der Folge beauftragen die Christoph Merian Stiftung und die Migros Basel Herzog & de 
Meuron mit der Weiterentwicklung des Vorschlags zu einem Richtprojekt.  
 
Gleichzeitig zur Weiterbearbeitung des Richtprojekts evaluierte der Kanton Basel-Stadt verschie-
dene Standorte in der Stadt Basel für den Neubau eines Sekundarschulhauses. Dabei überprüfte 
der Kanton im Rahmen der Erarbeitung des Richtprojekts auch das Areal Dreispitz Nord. Im Herbst 
2020 entschied der Regierungsrat, diesen Standort weiter zu verfolgen. Das Richtprojekt konnte 
mit diesem Standortentscheid abgeschlossen werden. Es dient nun als Grundlage für die Erarbei-
tung der notwendigen nutzungsplanerischen Massnahmen. Parallel dazu wird das Vorhaben auch 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen.  
 
Die Transformation ermöglicht es, verschiedene wichtige Ziele des kantonalen Richtplans und des 
Stadtteilrichtplans Gundeldingen umzusetzen. Dabei ist die Arealentwicklung ein dauerhafter Pro-
zess, der nicht mit dem Beschluss der nutzungsplanerischen Massnahmen endet. Die Christoph 
Merian Stiftung, die Migros Basel und der Kanton Basel-Stadt regeln daher wichtige Details sowie 
die Art der weiteren Zusammenarbeit in einem städtebaulichen Vertrag. 
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2. Erläuterungen 

2.1 Planungsperimeter 

Der Planungsperimeter Dreispitz Nord umfasst eine Flªche von 57ó462 m². Das Areal wird begrenzt 
von der Reinacherstrasse im Westen, der Dornacherstrasse im Süden und der Münchenstei-
nerstrasse im Nordosten. Es befindet sich im Eigentum der Christoph Merian Stiftung. Auf dem 
Grundstück bestehen (Unter-)Baurechte der Genossenschaft Migros Basel, der Regent Beleuch-
tungsmittel AG, der Liegenschaftsstiftung Job Factory sowie der Personalfürsorgestiftung der Me-
rian Iselin-Stiftung.  
 

 
Abb. 2: Areal Dreispitz Nord. Ausschnitt Stadtplan. (Kein Massstab, Plan genordet) 
 Hervorgehoben sind die Baurechtsnehmer auf dem Areal sowie die Standorte des MParc und des OBI 

 
Mit der Arealentwicklung erfolgen Veränderungen an der Parzellenfläche entlang der Münchenstei-
nerstrasse und der Reinacherstrasse. 5ó503.5 m2 werden neu der Allmend zugeschlagen (siehe 
Kapitel 6.4). Die Parzellenflªche betrªgt damit nach der Planung noch 51ó958.5 m2. 
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2.2 Projektverantwortliche 

2.2.1 Christoph Merian Stiftung 

Die Christoph Merian Stiftung ist eine gemeinnützige, öffentlich-rechtliche Stiftung mit Sitz und Wir-
kungskreis in Basel. Sie ist politisch, religiös und weltanschaulich unabhängig. Sie wurde 1857 vom 
Basler Kaufmann und Agronomen Christoph Merian (1800ï1858) im Einverständnis mit seiner 
Ehefrau Margaretha Merian-Burckhardt (1806ï1886) testamentarisch begründet und trat nach dem 
Tod von Margaretha Merian in Kraft. 
 
Die Christoph Merian Stiftung orientiert ihre Förderpolitik eng an den Vorgaben des Stifters («Lin-
derung der Noth und des Unglückes» und «Förderung des Wohles der Menschen»). Sie versteht 
sich als soziale Investorin und setzt sich anwaltschaftlich, antizipierend und aktiv für Menschen in 
Not ein sowie für die Beförderung nachhaltiger gesellschaftlicher Prozesse und Massnahmen, die 
den Menschen in Basel individuell und kollektiv mehr Lebensqualität in friedlicher Koexistenz er-
möglicht. Sie tut das mit finanziellen Mitteln, Projekten, Expertisen und Vermittlung von Projekten. 
 
Christoph Merian machte 1857 in seinem Testament klare Auflagen, wie sein Vermögen und die 
Erträge daraus verwendet werden sollten. Der Wunsch nach einem sicheren und nachhaltigen Um-
gang mit dem Stiftungsvermögen bildet die Basis der Ertragserwirtschaftung und der Vermögens-
bewirtschaftung der. Mit ihrem Immobilienbesitz erwirtschaftet sie den Grossteil ihrer Mittel selbst, 
die sie in der Folge für gemeinnützige Projekte zur Verfügung stellen kann.  

2.2.2 Genossenschaft Migros Basel 

Die 1930 gegründete Migros Basel ist eine von insgesamt zehn regionalen Migros-Genossenschaf-
ten in der Schweiz und mit rund 3'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der grössten Arbeit-
geberinnen in der Region.  
 
Die Migros Basel ist in der Region verwurzelt. Das zeigt sich im Sortiment durch die grosse Vielfalt 
an regionalen Lebensmitteln von über 500 «Aus der Region»-Produzenten, aber auch durch das 
dichte Filialnetz im Wirtschaftsgebiet, welches sich über die Kantone Basel-Stadt, Baselland, Jura 
sowie Teile von Solothurn und Bern erstreckt. Von den über 60 Migros-Verkaufsstellen in der Re-
gion, ist der MParc Dreispitz einer der wichtigsten Verkaufspunkte mit Supermarkt, den Fachmärk-
ten Micasa, Melectronics und SportXX, dem Baufachmarkt Obi, dem gastronomischen Angebot mit 
Take Away und Migros-Restaurant sowie vielen weiteren internationalen Detaillisten und Brands.  
 
Am Übergang von Stadt und Land gelegen, ist das Einkaufszentrum ideal erreichbar. Für die Mig-
ros Basel ist es selbstverständlich, dass die Entwicklung Dreispitz Nord diese Zentrumsfunktion 
des MParc weiter ausbaut, sich mehr zur Stadt hin öffnet und sich vom peripheren Industrie- und 
Gewerbegebiet zu einem urbanen Ort wandelt, an dem Leben, Arbeiten und Einkaufen aufeinan-
dertreffen. Die Migros Basel ist davon überzeugt, dass mit der Weiterentwicklung des Standortes 
ein Mehrwert erzielt wird, der auch in Zukunft die optimale Versorgung der Region ermöglicht. 

2.3 Das Dreispitz Areal 

Das Dreispitz-Areal erstreckt sich über zwei Gemeinden und zwei Kantone: die Stadt Basel im 
Kanton Basel-Stadt und die Gemeinde Münchenstein im Kanton Basel-Landschaft. Es umfasst 
rund 50 Hektaren und verbindet die Stadt Basel und die Gemeinde Münchenstein. Der Dreispitz 
vereinigt heute Gewerbe, Dienstleistungs- und Detailhandelsbetriebe, Kultur, Bildung, Freizeit und 
Wohnen. Der Boden und die Gebäude sind im Besitz von rund hundert Baurechtsnehmenden. 
 
Vor 170 Jahren betrieb Christoph Merian auf dem Dreispitz Landwirtschaft, vor 100 Jahren war das 
Areal ein Materiallagerplatz und noch vor 15 Jahren ein abgeschlossenes Waren- und Zollfreilager. 
Seither hat sich der Charakter des Areals markant verändert.  
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Die Industrie und viele Logistikfirmen haben das Areal verlassen, im Gegenzug wurde das Areal 
geöffnet und es haben sich Dienstleistungsbetriebe, Detailhandel, Freizeit- und Kulturnutzungen 
angesiedelt. Im Freilager-Quartier sind bereits auch Wohnungen entstanden. Daneben verstärken 
Herausforderungen wie die Bewältigung der Mobilität, der wachsende Bedarf an Wohnraum, der 
Erhalt von Gewerbeflächen, aber auch die Klimakrise den Druck, das Areal im Sinne einer umfas-
send verstandenen Nachhaltigkeit zu transformieren. Im Zentrum stehen Themen wie die weitere 
Öffnung des Gebiets, die Diversifizierung der Nutzungen im Sinne einer robusten wirtschaftlichen 
Entwicklung und die sich verändernden Arbeits- und Lebensformen.  
 

 
Abb. 3: Areal Dreispitz. Fotografie 1927, Blick Richtung Norden. Quelle: Archiv Christoph Merian Stiftung 

 
Schliesslich ist der Dreispitz für die Christoph Merian Stiftung von zentraler wirtschaftlicher Bedeu-
tung. Mit der Bewirtschaftung des Dreispitzó erzielt sie einen wesentlichen Teil ihrer Einnahmen, 
die sie benötigt, um ihrem Stiftungsauftrag «Linderung der Noth und des Unglückes» und «Förde-
rung des Wohles der Menschen» in der Stadt Basel auch in Zukunft nachkommen zu können. 

2.4 Entwicklungskonzept Gesamtareal Dreispitz 

Um den anstehenden Transformationsprozesses auf 
dem Dreispitz zielorientiert zu steuern, hat die CMS 
in Zusammenarbeit mit Herzog & de Meuron den 
«Plan Guide» als dynamisches und flexibles Pla-
nungs- und Steuerungsinstrument erarbeitet. Er be-
rücksichtigt heutige und antizipiert zukünftige wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen, zeichnet Zielbilder für die Transforma-
tion und leitet Massnahmen ab. Letztere sollen den 
geplanten Teilprojekten eines etappierten Transfor-
mationsprozesses als Richtschnur dienen.  
 
Der Plan Guide knüpft an die 2002 von Herzog & de 
Meuron und der CMS publizierte «Vision Dreispitz» 
an und konkretisiert die von der CMS 2015 formulier-
ten Entwicklungsperspektiven, die nach der aufgege-
benen bikantonalen Nutzungsplanung (2004ï 2014) 
definiert wurden. 
 
Der Plan Guide bestätigt die 2015 formulierte zent-
rale Forderung nach der zeitlich und räumlich etap-
pierten Entwicklung von Teilarealen des Dreispitzó, 

Abb. 4: Areal Dreispitz. Entwicklungskonzept 2015.  
Quelle: Christoph Merian Stiftung 
























































































































